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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt:  

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I. V. MIT §§ 1 BIS 23 

BAUNVO 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 GEe = Eingeschränktes Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Zulässig sind nur nicht wesentlich störende 

▪ Gewerbebetriebe,  

▪ Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

die im Sinne des § 6 BauNVO zulässig sind.  

Ausnahmsweise können gemäß§ 8 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden: 

▪ Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-

che und Baumasse untergeordnet sind. 

Weiterhin ausnahmsweise können gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO zugelassen werden: 

▪ Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

▪ Fremdwerbung als eigenständige gewerbliche Anlage, unter Berücksichtigung der in 

Kapitel B. 3 getroffenen Einschränkungen. 

Gemäß §§ 1 Abs. 5 bzw. Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass folgende Nutzungen 

nicht Bestandteil des eingeschränkten Gewerbegebietes werden und somit nicht zuläs-

sig sind: 

▪ Tankstellen,  

▪ Anlagen für sportliche Zwecke, 

▪ Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

▪ Vergnügungsstätten, 

▪ Gebäude und Räume für freie Berufe im Sinne des § 13 BauNVO.  

Ergänzend wird gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO bestimmt, dass im eingeschränkten Gewer-

begebiet nicht zulässig sind: 

▪ Gewerbebetrieben in Form von Bordellen und bordellartigen Betrieben, 

▪ Einzelhandelsbetriebe.  

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt über die Festsetzung von 

Grundflächenzahl (§ 16 und § 19 BauNVO) sowie durch die Festlegung der Höhe der 

baulichen Anlagen (§ 16 und § 18 BauNVO). 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Als unterer Bezugspunkt (0,0 m) für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird 

die Fahrbahnfertigdecke der Erschließungsstraße, gemessen in der Straßenmitte (= 

Straßenachse), zu messen je Einzelgebäude in der Mitte der Außenwand der der 
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Erschließungsstraße zugewandten Gebäudewand, senkrecht zur Straßenachse, be-

stimmt. 

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen (GHmax) werden definiert als das senk-

recht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem Bezugspunkt und dem höchs-

ten Punkt der Dachkonstruktion (bei Flachdächern inklusive Attika). 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, Stellung 

baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die festgesetzte abweichende Bauweise nach § 22 Abs. 4 BauNVO definiert sich wie 

folgt: Im Sinne der offenen Bauweise sind Grenzabstände einzuhalten, jedoch gilt für 

Gebäude keine Längenbeschränkung.  

Nebenanlagen in Form von Gebäuden sowie Garagen und überdachte Stellplätze (Car-

ports) sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  

Stellplätze sind sowohl innerhalb als auch außerhalbe der überbaubaren Grundstücks-

fläche zulässig.  

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr.  11 BauGB) 

Siehe Planzeichnung 

5. Versorgungsflächen und Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Nie-

derschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Siehe Planzeichnung 

Weiterhin ist Maßnahmen M3 (Kapitel 9.1.3) zu berücksichtigen. 

6. Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Siehe Planzeichnung 

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft i. V. m. Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Pflanzungen   

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 25a BauGB) 

7.1.1 Maßnahme M1 - Entwicklung eines Gehölzstreifens als Eingrünung zur B41 hin 

Die in der Planzeichnung mit M1 gekennzeichnete Fläche ist wie folgt zu entwickeln: 

Die Pflanzung ist einreihig (bei 3 m Streifenbreite im Westen) bis dreireihig (bei 7 m 

Streifenbreite im Osten) mit Pflanzabstand 1,5 m x 1,5 m anzulegen und mit Ersatzver-

pflichtung dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die Pflanzenarten sind der Pflanzliste A 

(siehe Anhang) zu entnehmen. 

Die Pflanzung hat spätestens im auf die Fertigstellung der Erschließung nachfolgenden 

Jahr zu erfolgen. 

7.1.2 Maßnahme M2 - Anpflanzung eines Gehölzstreifens als Eingrünung auf privater 

Gewerbefläche 

Die in der Planzeichnung mit M2 gekennzeichnete Fläche ist wie folgt zu entwickeln: 

Die Pflanzung ist zweireihig mit Pflanzabstand 1,5 m x 1,5 m im Abstand von 2 m zum 

im Westen angrenzenden öffentlichen Straßenraum hin anzulegen und mit 
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Ersatzverpflichtung dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die Pflanzenarten sind der 

Pflanzliste B (siehe Anhang) zu entnehmen. 

Die Pflanzung hat spätestens im auf die Fertigstellung der Erschließung nachfolgenden 

Jahr zu erfolgen. 

7.1.3 Maßnahme M3 - Naturnahe Gestaltung der Regenrückhaltefläche 

Die in der Planzeichnung mit M3 gekennzeichnete Fläche ist wie folgt zu entwickeln: 

Die Regenrückhaltefläche ist naturnah in Erdbauweise anzulegen. Die Uferrandbereiche 

sind flach geneigt auszugestalten. Oberboden ist nach Ausmodellierung der Fläche nur 

dünn bis 10 cm Stärke aufzubringen. Es erfolgt eine Ansaat mit einer artenreichen Wie-

sensaatgutmischung für nasse Standorte.  

Auf eine regelmäßige Mahd zur Pflege ist zu verzichten. Räumungen des Beckens sind 

auf ein unbedingt technisch notwendiges Mindestmaß zu beschränken und ausschließ-

lich außerhalb der Vegetationsperiode durchzuführen. 

7.1.4 Maßnahme M4 - Begrünung der Baugrundstücke 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen (bei einer GRZ von 0,8 entspricht dies 20% 

der Gesamtfläche) der gewerblichen Bauflächen sind zu mindestens 50% mit Gehölzen 

gemäß Pflanzliste C (siehe Anhang) zu begrünen.  

Die Pflanzung hat spätestens im auf die Bezugsfertigkeit der Gebäude nachfolgenden 

Jahr zu erfolgen und ist mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

7.1.5 Maßnahme M5 - Dachbegrünung 

Flachdächer und flachgeneigte Dächer (bis 15° Neigung) sind zu begrünen. Eine flä-

chendeckende und dauerhafte Dachbegrünung ist in diesem Zusammenhang mit einer 

Substratschicht von min. 10 cm anzulegen. Die Begrünung kann durch Ansaat oder Be-

pflanzung gemäß Pflanzliste D (siehe Anhang) erfolgen. Die Bepflanzung ist dauerhaft 

zu erhalten und zu pflegen. 

Hinweis:  

▪ Eine Kombination mit Solar- / Photovoltaikmodulen ist grundsätzlich möglich und 

kann zudem zu einer Leistungssteigerung der Module durch Senkung der Umge-

bungstemperatur durch Begrünung führen. 

▪ Sollte eine Dachbegrünung nicht oder nur teilweise umsetzbar sein, so ist alternativ 

eine Fassadenbegrünung in gleichem Umfang umzusetzen: Hierzu sind ungeglie-

derte, geschlossene Fassadenabschnitte ab einer Größe von 50 m² dauerhaft mit 

Rank- oder Kletterpflanzen zu begrünen. An den betreffenden Wandflächen ist min-

destens alle 4 m eine Pflanze zu setzen (geeignete Pflanzen hierzu siehe Pflanzliste 

D im Anhang). 

8. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 

BauGB) 

In der Planzeichnung sind Geh-, Fahr- und Leitungsrechte „G/F/L“ zugunsten der Ver-

bandsgemeindewerke Birkenfeld gekennzeichnet. Die festgesetzten Rechte dienen dem 

Schutz der dort verlaufenden bzw. geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen. 

Bauwerke dürfen innerhalb des mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten gekennzeichneten 

Bereichs nicht errichtet werden. 
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Der Bau von Straßen, Wegen und Stellplätzen, Bodenab- und -auftrag sowie Pflanzmaß-

nahmen innerhalb des gekennzeichneten Bereichs bedürfen der Zustimmung des Lei-

tungsträgers. 

9. Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-

cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

9.1 Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen  

Zum Schutz von Aufenthaltsräumen werden maßgebliche Außenlärmpegel zur Dimen-

sionierung passiver Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt.  

 

Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Januar 2018, Tabelle 9 (Hrsg.: DIN 

Deutsches Institut für Normung e.V.) 

Zusätzlich wird bei Erreichen der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A) in 

der Nacht (22.00-06.00 Uhr) eine Grundrissorientierung in der Weise festgesetzt, dass 

sich an den Fassaden keine öffenbaren Fenster von schutzwürdigen Aufenthaltsräumen 

im Sinne der DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ an ausnahmsweise zulässigen Woh-

nungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Betriebslei-

ter befinden.  

Außerdem sind für nachtgenutzte Aufenthaltsräume fensterunabhängige, schallge-

dämmte Lüfter oder gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art einzubauen, die eine 

ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster sicherstellen. 

10. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen nach öffentlichen und privaten Eingriffen 

(§ 9 Abs. 1a BauGB) 

Den zu erwartenden Eingriffen auf privaten Grundstücksflächen werden  

▪ die Maßnahmen M2, M4 und M5 im Geltungsbereich zu 100%, 

▪ ein Anteil von 89,45% an der Maßnahme M1 im Geltungsbereich,   

▪ ein Anteil von 89,45% an den Maßnahmen Mex1 bis Mex5 auf den externen Flächen1 

sowie    

 
1  

Gemarkung Flur Flurstück  Fläche [ m² ] 
Leitzweiler 2 64  2.612 
Leitzweiler 5 26  3.069 
Leitzweiler 3 40/1 und 40/2   4.203 
Leitzweiler 7 12/4  4.473 
Leitzweiler 7 38  3.628 
   17.985 
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▪ ein Anteil von 89,45% an den Maßnahmen auf der Ökokontofläche (Flurstück 131/2 

der Flur 3 in der Gemarkung Birkenfeld sowie Flurstück 28 der Flur 4 in der Gemar-

kung Gollenberg)  

zugeordnet.  

Den zu erwartenden Eingriffen auf öffentlichen Grundstücksflächen werden  

▪ die Maßnahme M3 im Geltungsbereich zu 100%, 

▪ ein Anteil von 10,55% an der Maßnahme M1 im Geltungsbereich,   

▪ ein Anteil von 10,55% an den Maßnahmen Mex1 bis Mex5 auf den externen Flächen 

sowie    

▪ ein Anteil von 10,55% an den Maßnahmen auf der Ökokontofläche (Flurstück 131/2 

der Flur 3 in der Gemarkung Birkenfeld sowie Flurstück 28 der Flur 4 in der Gemar-

kung Gollenberg)  

zugeordnet.  

Hinweis: Weitere Ausführungen zur Ökokontofläche sowie den zugeordneten externen 

Ausgleichsflächen sind dem Kapitel C zu entnehmen.  
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B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN   

(GESTALTUNGSSATZUNG IM RAHMEN DES BEBAUUNGSPLANES) 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß 

§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 7 LBauO) 

1.1 Materialien im Dachbereich 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien sind i.V.m. § 5 LBauO (Verun-

staltungsgebot) als Dacheindeckung unzulässig.  

Hinweis: Es wird empfohlen, Flachdächer und flachgeneigte Dächer extensiv zu begrü-

nen.  

Die Dachbegrünung ist mit einer Vegetationsschicht von mind. 8 cm anzulegen. Die Be-

grünung kann durch Ansaat oder Bepflanzung mit Stauden (siehe Pflanzenliste C im 

Anhang) erfolgen und ist so auszubilden, dass dauerhaft eine geschlossene Vegeta-

tionsfläche gewährleistet ist. 

1.2 Fassadengestaltung  

Für die Fassadengestaltung sind grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien 

und Farben i. V. m. § 5 LBauO (Verunstaltungsverbot) nicht zulässig. 

1.3 Anlagen zur Energie – und Warmwassergewinnung 

Die maximale Gebäudehöhe darf durch Anlagen zur Energie- sowie zur Warmwasser-

gewinnung um maximal 1,00 m überschritten werden. 

2. Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke  

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie 

nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt 

werden, landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu unterhalten  

3. Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

Reklame- und Werbeanlagen sind an maximal zwei Fassadenseiten und bis zu einer 

jeweiligen Gesamtgröße von maximal 18 m² zulässig. 

Als Werbeanlagen, die unabhängig von Gebäuden errichtet werden, sind je Baugrund-

stück zulässig: 

▪ Fahnen mit einer maximalen Einzelhöhe von 7,50 m und 

▪ maximal eine Werbeanlage in Form eines Werbepylons oder einer Werbestele mit 

einer maximalen Höhe von 2,50 m und einer Ansichtsfläche je Ansichtsseite von 

maximal 2,50 m². 

Das Anbringen von Werbeanlagen oberhalb der Traufe bzw. auf einem Flachdach ist 

unzulässig. 

Das Anbringen von Werbeanlagen an Zäunen ist nicht zulässig. 

Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem, blendendem oder im zeitlichen Wechsel auf-

leuchtendem Licht sind nicht zulässig. 
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Leuchtwerbung in Form von Himmelsstrahlern (sog. Skybeamern) bzw. lichtstarken, 

bündelnden Werbescheinwerfern ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht zu-

lässig. 

Fremdwerbung als eigenständige gewerbliche Anlage ist bis zu einer jeweiligen Gesamt-

größe von maximal 9 m² ausnahmsweise zulässig. 

C. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER  

1. Ökokontofläche „Auf der Grehbachsdell“ 

Die Ökokontofläche „Auf der Grehbachsdell“ liegt nördlich der Stadt Birkenfeld (siehe 

nachfolgende Abbildung).  

 

Ungefähre Lage der Ökokontofläche „Auf der Grehbachsdell“ (rot gekennzeichnet), Lage des hier in Rede 

stehenden Plangebiets (schwarz gekennzeichnet) (Quelle: LANIS RLP 06/2023) 

Es handelt sich hierbei um das Flurstück 131/2 der Flur 3 in der Gemarkung Birkenfeld 

sowie das Flurstück 28 der Flur 4 in der Gemarkung Gollenberg. Das Ökokonto hat eine 

Größe von insgesamt 32.742 m² und wird wie folgt abgegrenzt: 
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Abgrenzung der beiden Flurstücke des Ökokontos „An der Grehbachsdell“ (schwarz gekennzeichnet), Ge-

markungsgrenze ist rot gekennzeichnet (Quelle: BBP 06/2023) 

Ausgangszustand (1999) 

Bei den in Rede stehenden Flächen handelt es sich um Wiesen mit intensiver Weide-

nutzung in südexponierter Hanglage. Vereinzelt ist Gehölzaufwuchs in Form von Wild-

obst zu verzeichnen. Die beiden Parzellen liegen unmittelbar aneinander, die Grenze 

wird durch einen schmalen temporär wasserführenden Graben gebildet. 

Entwicklungsziel 

▪ Entwicklung und Erhalt als extensive Mähwiese  

▪ Entwicklung kleinerer, feuchte geprägter Magerwiesenstellen im Bereich des tempo-

rär wasserführenden Grabens 

Entwicklungsmaßnahmen 

▪ Aufgabe der intensiven Nutzung 

▪ Erhalt als Wiesenfläche bei 1 - 2maliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr des Mähgutes 

▪ Verhinderung eines weiteren Gehölzaufwuchses durch Rodungsmaßnahmen 

Entwicklungspflege 

Sicherung des Offenlandes durch langfristige Pflege: 

▪ Mahd der Wiesenbereiche ein bis zweimal im Jahr nicht vor 07. Juli und bis spätes-

tens 28. Februar (Beachtung der Brutzeiten der Bodenbrüter), im Falle einer maschi-

nellen Mahd ist grundsätzlich die Bearbeitung der Wiesenflächen bis spätestens 31. 

Oktober abzuschließen; Abtransport des Mahdgutes 

▪ Rodungsmaßnahmen unter Einhaltung des Fäll- und Schnittverbotes für Bäume, He-

cken, lebende Zäune, Sträucher und weiterer Gehölze in der Zeit vom 01. März bis 

zum 30. September 
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2. Ausgleichsmaßnahmen auf externen Flächen 

Trotz Berücksichtigung der landespflegerischen Maßnahmen im Geltungsbereich sowie 

der Zuordnung der Ökokontofläche „Auf der Grehbachsdell“ verbleibt weiterhin ein ex-

terner Kompensationsbedarf, der durch Maßnahmen auf weiteren externen Flächen be-

glichen werden soll. 

Diese Flächen befinden sich alle auf Gemarkung Leitzweiler. In diesem Zusammenhang 

ist zu erwähnen, dass die Planungsbefugnis der Gemeinde zwar an ihrer Gemeinde-

grenze endet, Ausgleichsflächen im Gebiet einer anderen Gemeinde aber im Rahmen 

einer interkommunalen Vereinbarung herangezogen werden können. 

Die externen Flächen befinden sich ebenso wie der Geltungsbereich innerhalb des Na-

turraums Saar-Nahe-Berg- und Hügelland (D52). 

Es handelt sich dabei um folgende Flurstücke: 

Gemarkung Flur Flurstück  Fläche [ m² ] 

Leitzweiler 2 64 
  

2.612 

Leitzweiler 5 26 
  

3.069 

Leitzweiler 3 40/1 und 40/2  
  

4.203 

Leitzweiler 7 12/4 
  

4.473 

Leitzweiler 7 38  
 

3.628 

   17.985 

 

Die Lage der externen Flächen im Gemeindegebiet Leitzweiler ist der nachfolgenden 

Abbildung zu entnehmen. 

  

Lage der externen Flächen (rot gekennzeichnet) im Gemeindegebiet Leitzweiler (Quelle: LANIS RLP 

07/2023) 

Externe Ausgleichsfläche 1 

– Mex1 

Externe Ausgleichsfläche 2 

Externe Ausgleichsfläche 3 

Externe Ausgleichsfläche 4 

Externe Ausgleichsfläche 5 
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2.1 Externe Ausgleichsfläche 1: Maßnahme Mex1 - Erhalt und Pflege von Extensiv-

grünland 

Entwicklungsziel 

▪ Erhalt und Pflege von Extensivgrünland 

▪ Verringerung Störzeiger  

▪ Schaffung gliedernder Elemente 

Entwicklungs- / Pflegemaßnahmen 

▪ Zwei- bis dreischürige Mahd zur Aushagerung der Fläche / Verringerung des Störzei-

geranteils in den ersten fünf Jahren, danach ein- bis zweischürige Mahd pro Jahr 

▪ Mahdzeitpunkt unter Berücksichtigung der Brutzeiten von Bodenbrütern (Nutzungs- 

und Bearbeitungsruhe für mind. 8 - 10 Wochen innerhalb der Kernbrutzeit zwischen 

dem 10. April und 31. Juli) 

▪ Abtransport des Mahdgutes 

▪ Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

▪ Fachgerechte Anpflanzung von 6 Wildobstbäumen entlang der östlichen Flurstücks-

grenze im Abstand von mindestens 15 m zueinander (u.a. Schutz gegen Wildverbiss, 

Bewässerung, Baumscheiben bis zum 4. Standjahr von Gräsern / Kräutern freihal-

ten), Ausfälle sind zu ersetzten, Pflanzliste E (siehe Anhang) 

2.2 Externe Ausgleichsfläche 2: Maßnahme Mex2 - Erhalt und Pflege von Extensiv-

grünland 

Entwicklungsziel 

▪ Erhalt und Pflege von Extensivgrünland 

▪ Schaffung gliedernder Elemente 

Entwicklungs- / Pflegemaßnahmen 

▪ Ein- bis zweischürige Mahd pro Jahr 

▪ Mahdzeitpunkt unter Berücksichtigung der Brutzeiten von Bodenbrütern (Nutzungs- 

und Bearbeitungsruhe für mind. 8 - 10 Wochen innerhalb der Kernbrutzeit zwischen 

dem 10. April und 31. Juli) 

▪ Abtransport des Mahdgutes 

▪ Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

▪ Fachgerechte Anpflanzung von 8 Wildobstbäumen entlang der nördlichen Flurstücks-

grenze im Abstand von mindestens 15 m zueinander (u.a. Schutz gegen Wildverbiss, 

Bewässerung, Baumscheiben bis zum 4. Standjahr von Gräsern / Kräutern freihal-

ten), Ausfälle sind zu ersetzten, Pflanzliste E (siehe Anhang) 

2.3 Externe Ausgleichsfläche 3: Maßnahme Mex3 - Erhalt und Pflege von Extensiv-

grünland 

Entwicklungsziel 

▪ Erhalt und Pflege von Extensivgrünland 

▪ Erhalt des Gehölzstreifens 

▪ Entwicklung / Schaffung von Saumstrukturen 
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Entwicklungs- / Pflegemaßnahmen 

▪ Ein- bis zweischürige Mahd pro Jahr 

▪ Mahdzeitpunkt unter Berücksichtigung der Brutzeiten von Bodenbrütern (Nutzungs- 

und Bearbeitungsruhe für mind. 8 - 10 Wochen innerhalb der Kernbrutzeit zwischen 

dem 10. April und 31. Juli) 

▪ Abtransport des Mahdgutes 

▪ Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

▪ Erhalt der Gehölzstrukturen 

▪ Entwicklung / Schaffung von mindestens 2 m breiten Saumstrukturen entlang des 

Gehölzstreifens sowie beidseits des Grabens (Mahd alle 2-3 Jahre) 

2.4 Externe Ausgleichsfläche 4: Maßnahme Mex4 - Erhalt und Pflege von Extensiv-

grünland 

Entwicklungsziel 

▪ Erhalt und Pflege von Extensivgrünland, Erhalt feuchter Bereiche 

▪ Vermeidung von Verbuschung 

Entwicklungs- / Pflegemaßnahmen 

▪ Mahd einmal jährlich im August / September unter Belassung von Altgrasinseln auf 

jeweils 10 - 20 % der Fläche in jährlich wechselnden Bereichen, alternativ Beweidung 

der Fläche (keine Standweide!) 

▪ Abtransport des Mahdgutes 

▪ Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmitte 

2.5 Externe Ausgleichsfläche 5: Maßnahme Mex5 - Erhalt und Pflege von Extensiv-

grünland 

Entwicklungsziel 

▪ Erhalt und Pflege von Extensivgrünland 

▪ Erhalt Gehölzstrukturen 

▪ Verringerung Störzeiger  

▪ Vermeidung von Verbuschung 

Entwicklungs- / Pflegemaßnahmen 

▪ Initial ist die Grünlandfläche im August / September zu entbuschen / zu mulchen, in 

den darauffolgenden 3 Jahren ist die Fläche zweimal jährlich zu mähen, Mulchmahd 

eines Drittels der Fläche im jährlichen Wechsel, im Anschluss daran Mahd einmal 

jährlich, bei Verbuschungstendenzen Mulchmahd wiederholen 

▪ Abtransport des Mahdgutes 

▪ Durchführung der Arbeiten nur bei trockenem Wetter bzw. trockenen Böden, um eine 

Beschädigung der Grasnarbe zu vermeiden 

▪ Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

3. Altablagerungen / Altlasten 

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die eine 

Nutzung der Flächen beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen 
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erforderlich machen würden, liegen weder bei der Stadt Birkenfeld noch bei der Ver-

bandsgemeinde Birkenfeld vor. 

Sollten wider Erwarten bei der Baumaßnahme Abfälle angetroffen werden oder sich 

sonstige Hinweise ergeben, wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass die Struk-

tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 

und Bodenschutz Koblenz umgehend zu informieren ist. 

4. Hinweise zur Abfallentsorgung 

Um die Abfallentsorgung durchführen zu können, müssen die sicherheitstechnischen 

Anforderungen der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung an Straßen und Fahrwe-

gen für die Sammlung von Abfällen grundsätzlich erfüllt sein. 

Gemäß, DGUV Regel 114-601, DGUV Vorschrift 43 und 44, DGUV Vorschrift 70 und 71, 

DGUV Information 214- 033 und der Straßenverkehrsordnung dürfen Fahrzeuge grund-

sätzlich nur auf Fahrwegen oder in Bereichen betrieben werden, die ein sicheres Fahren 

ermöglichen.  

5. Hinweise zum Telekommunikationsliniennetzes 

Für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes muss im Erschließungsgebiet 

eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftigen Straßen und 

Wege möglich sein. 

Auf Privatwegen (Eigentümerwegen) muss ein Leitungsrecht zugunsten der Telekom 

Deutschland GmbH als zu belastende Fläche entsprechend § 9 (1) Ziffer 21 BauGB 

festgesetzt werden.  

Eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 

nach muss nach DIN 1998 vorgenommen werden und eine Koordinierung der Tiefbau-

maßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgen. 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 

Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikati-

onslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt 

Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- 

und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch 

die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikati-

onslinien nicht behindert werden. 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH ist drei Monate vor Beginn der Erschießungsar-

beiten zu informieren.  

6. Hinweise zu archäologischen Fundstellen 

Die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier stuft den Geltungsbereich 

als archäologische Verdachtsstelle ein. Dies bedeutet, dass damit zu rechnen ist, dass 

bei Bodeneingriffen weitere, bisher unbekannte archäologische Kulturdenkmäler bzw. 

Funde nach §§ 3 und 16 DSchG RLP zutage treten können. Um Art und Umfang von 

mutmaßlich betroffenen archäologischen Befunden festzustellen, müssen im Vorfeld von 

Erdeingriffen jeglicher Form geophysikalische Prospektionen (Magnetik) nach archäolo-

gischen Vorgaben durchgeführt werden. 

Auf der bereits gewerblich genutzten Fläche (264 | 21) im Südwesten des Geltungsbe-

reichs ist nicht mehr mit der Erhaltung archäologischer Befunde zu rechnen, sodass die-

ses Grundstück von der Prospektion ausgespart werden kann. 
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Aufgrund der Prospektionsergebnisse wird dann die weitere archäologische Begleitung 

des überplanten Areals erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass weitere archäologi-

sche Untersuchungen folgen können und durchgeführt werden müssen. 

Die geforderte geophysikalische Prospektion zur denkmalfachlichen Sachverhaltsvo-

raussetzung soll sicherstellen, dass die Umsetzung des Projekts nicht durch unerwartete 

archäologische Untersuchungen während der projektbezogenen Erdarbeiten behindert 

oder verzögert wird. 

Da nach § 21 (3) DSchG RLP der Veranlasser von archäologischen Untersuchungen für 

die Erstattung von Kosten herangezogen werden kann, sind die Prospektionen von dem 

Bauherren bzw. Veranlasser zu finanzieren und von einem nachweislich befähigten 

Dienstleister durchzuführen. Die GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier 

ist bei der inhaltlichen und zeitlichen Planung der Prospektionsmaßnahmen zu beteili-

gen. Bei der Vergabe der Prospektionarbeiten ist die GDKE, Direktion Landesarchäolo-

gie, Außenstelle Trier dann nachrichtlich zu informieren. Die ausführende Fachfirma be-

nötigt für die Prospektion eine von der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Trier ausgestellte projektspezifische Nachforschungsgenehmigung gemäß § 21 (1) 

DSchG RLP. 

Die Prospektionsergebnisse sind der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle 

Trier sowohl in digitaler als auch in analoger Form rechtzeitig zu übermitteln. 

Auch an den Kosten ggf. notwendiger Ausgrabungen kann der Veranlasser beteiligt wer-

den. 

Da archäologische Dokumentations- und Bergungsarbeiten - abhängig vom Umfang der 

geplanten Bodeneingriffe - ausreichend Vorplanung unsererseits erfordern und dann 

mehrere Monate in Anspruch nehmen können, wird empfohlen, dass sich der Planungs-

träger zeitnah mit der GDKE, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier (Kontakt-

daten siehe E-Mail-Signatur) in Verbindung setzt, um das weitere Vorgehen zu bespre-

chen. 

Grundsätzlich sei darauf verwiesen, dass eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungs-

pflicht für archäologische Funde bzw. Befunde besteht (§ 16-21 DSchG RLP). 

7. Hinweise zum Brandschutz 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind für den Einsatz von Brandbekämpfungs- und Ret-

tungsgeräten/Fahrzeugen im Bebauungsgebiet, bezogen auf die Fahrspurbreiten, die 

Druckfestigkeiten und die Kurvenradien, entsprechend der technischen Baubestimmun-

gen (eingeführt durch die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 17. 

Juli 2000) zu errichten. 

Die bereitzustellende Löschwassermenge von mindestens 1600 l/min (96 m3/h) über 

einen Zeitraum von zwei Stunden ist sicherzustellen, siehe DVGW Arbeitsblatt 405 

(DVGW-Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frankfurt/Main, Ausgabe 

Februar 2008). Die Hydranten für die Entnahme des Löschwassers sind so anzuordnen, 

dass sie jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hyd-

ranten sollte nicht mehr als 100 Meter betragen. Dem Einbau von Überflurhydranten 

gem. DIN EN 14384 ist Vorzug zu geben. Unterflurhydranten sind durch Hinweisschilder 

gem. DIN 4066 zu kennzeichnen. 

Der Netzdruck von mindestens 1,5 bar im öffentlichen Versorgungsnetz ist sicherzustel-

len. 
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8. Hinweise zum Boden und Baugrund 

Das Planungsgelände liegt i.W. innerhalb einer Bachaue. Grundsätzlich ist mit dem ober-

flächennahen Anstehen von feinkörnigen und eventuell auch zum Teil organischen 

Bach- und Hochflutablagerungen sowie mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. 

Diese Ablagerungen weisen in der Regel nur eine geringe Tragfähigkeit und hohe sowie 

möglicherweise auch ungleichmäßige Verformbarkeit auf. 

Von der Planung von Versickerungsanlagen wird abgeraten. 

Für alle Bauvorhaben werden dringend objektbezogene Baugrunduntersuchungen emp-

fohlen. Bei allen Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regel-

werke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berück-

sichtigen. 

9. Hinweise zur Radonvorsorge 

Gemäß der Radon-Prognosekarte des Landesamts für Geologie und Bergbau ist in der 

Stadt Birkenfeld mit einem erhöhten Radon-Potenzial (40.000 - 100.000 Becquerel Ra-

don pro Kubikmeter Bodenluft) verbunden mit lokal hohem Radon-Potenzial (> 100.000 

Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft) in und über einzelnen Gesteinshorizonten 

zu rechnen. 

Daher werden Radonmessungen in der Bodenluft des Geltungsbereichs dringend emp-

fohlen, und die Ergebnisse der Radonmessung dem Landesamt für Geologie und Berg-

bau Rheinland-Pfalz mitgeteilt werden. 

Studien des LGBs haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt 

Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei 

nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen 

Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luft-

druck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aus-

sagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen 

in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzu-

führen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher 

sein. 

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 

ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

▪ Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 

▪ radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei boden-

kundliche Aufnahme des Bohrgutes; 

▪ fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 

▪ Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-

mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Ra-

donverfügbarkeit; 

▪ - Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

▪ - Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmes-

sungen in der Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das LGB. Informationen zum 
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Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem "Radon-

Handbuch" des Bundesamts für Strahlenschutz entnommen werden. 

Für bauliche Maßnahmen zur Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt 

für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de). 

10. Hinweise des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz 

Der Geltungsbereich grenzt im Süden an die freie Strecke der Bundesstraße B 41 und 

zukünftig östlich an die B 269 an, sodass die straßenrechtlichen Vorschriften des § 9 

Bundesfrenstraßengesetzes (FStrG) anzuwenden sind. Demnach gilt gemäß § 9 Abs. 1 

Z. 1 FStrG eine Bauverbotszone für Hochbauten, Aufschüttungen und Ausgrabungen 

größeren Umfangs von 20 Metern, gemessen ab dem äußeren befestigten Fahrbahn-

rand der Bundesstraßen.  

Der LBM Bad Kreuznach, stimmt der Reduzierung der Bauverbotszone im Bereich der 

B 269 neu sowie insgesamt der Planung in der vorliegenden Fassung unter Beachtung 

der nachfolgend aufgeführten Bedingungen zu.  

▪ Die neu zu errichtenden Hochbauten sind innerhalb der festgesetzten Baugrenze zu 

errichten. 

▪ Nördlich des Kreisverkehrsplatzes im Zuge der B 269 neu sollte für eine gegebenen-

falls zukünftig erforderliche Herstellung eines Geh- und Radweges im Bereich der 

festgesetzten Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Be-

pflanzungen eine eigenständige Parzelle ausgewiesen werden (siehe hierzu den bei-

gefügten Planausschnitt). 

▪ Das einleitend beschriebene Bauverbot sowie ein Zustimmungsvorbehalt gemäß § 9 

Absatz 2 Ziffer 1 FStrG für die Errichtung baulicher Anlagen in einer Entfernung bis 

zu 40 m - gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand einer Bundesstraße 

(Baubeschränkungszone) - gilt gemäß § 9 Absatz 6 FStrG gleichermaßen für eine 

Errichtung von Werbeanlagen, die entsprechend der Textfestsetzungen in Form von 

Fahnen und Werbepylonen im Gewerbegebiet zulässig sein sollen. Sofern diese in-

nerhalb der Baubeschränkungszone der Bundesstraßen geplant werden, sind De-

tailpläne zur Prüfung und Entscheidung vorzulegen und einvernehmlich mit unserer 

Dienststelle abzustimmen. 

▪ Dem Straßengelände der Bundesstraßen dürfen keinerlei Abwässer, auch kein ge-

sammeltes Oberflächenwasser, aus dem Gewerbegebiet zugeführt werden. Für die 

Entwässerung des anfallenden unverschmutzten, nicht zu versickernden Oberflä-

chenwassers und für den Überlauf des Regenrückhaltebeckens sind unbedingt Lö-

sungen ohne Inanspruchnahme bzw. Mitbenutzung unserer Straßenentwässerungs-

einrichtungen zu suchen. 

▪ Des Weiteren dürfen diese Anlagen gegenüber ihrer heutigen Lage, Ausgestaltung 

und Nutzung nicht ohne eine entsprechende Erlaubnis unseres LBM verändert wer-

den. 

▪ Das Entwässerungskonzept - einschließlich des Regenrückhaltebeckens - ist so zu 

erstellen und umzusetzen, dass eine Durchnässung und Beschädigung des Ober- 

und Unterbaus der Bundesstraßen und somit eine Beeinträchtigung der Standsicher-

heit ausgeschlossen wird. Hierfür zeichnet der Vorhabenträger verantwortlich. Maß-

nahmen zur Beseitigung möglicher Folgeschäden sind vom Vorhabenträger durchzu-

führen. 
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▪ Weitere im Zusammenhang mit der Maßnahme entstehende Schäden und sich erge-

bende Mehraufwendungen sind unserer Straßenbauverwaltung vom Vorhabenträger 

zu ersetzen. 

▪ Weiterhin ist zu prüfen, ob durch das Regenrückhaltebecken zusätzliche Maßnahmen 

nach den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesys-

teme (RPS 2009) ausgelöst werden. Diese wären vom Vorhabenträger zu finanzieren 

und einvernehmlich mit unserem LBM abzustimmen. 

▪ Auch sind bei der Anlage landespflegerischer Ausgleichsmaßnahmen, Baumbepflan-

zungen etc. im Bereich der festgesetzten Flächen, auch der privaten Grünfläche im 

Bereich der B 269 neu, die Sicherheitsabstände nach den Vorgaben der RPS 2009 

zu den Bundesstraßen einzuhalten. 

▪ Eine Bepflanzung oder Bebauung im Bereich der Bundesstraßen darf nicht sichtbe-

hindernd und verkehrsgefährdend sein. Die Sichtdreiecke sind herzustellen und auf 

Dauer freizuhalten. 

▪ Für die im weiteren Bauleitplanverfahren noch zusätzlich zu den aktuell im Geltungs-

bereich getroffenen grünordnerischen und landespflegerischen Maßnahmen und 

Festsetzungen notwendig werdenden und planungsrechtlich zu sichernden Flächen 

für externe Kompensationsmaßnahmen ist zu beachten, dass keine Bundes-, Lan-

des- und/oder Kreiseigentumsflächen in Anspruch genommen werden; dies ist in ei-

gener Zuständigkeit durch den Vorhabenträger zu prüfen. Inwieweit Ausnahmen vor-

stellbar wären, ist in jedem Fall mit unserem LBM einvernehmlich abzustimmen. 

▪ Gemäß der vorliegenden Textfestsetzungen zum Bebauungsplanentwurf existiert 

zum Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen eine fachgutachterliehe Untersuchung 

und Bewertung des Schalltechnischen Beratungsbüros GSB. 

▪ Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass den Straßenbaulastträgern der umlie-

genden klassifizierten Straßen unseres Zuständigkeitsbereiches keine Nachteile be-

züglich einer Einforderung von Lärmschutzmaßnahmen entstehen dürfen; dies ist im 

Rahmen der Bauleitplanung zu regeln und die Kommune hat als Träger der Bauleit-

planung die Gewähr für die Richtigkeit der schalltechnischen Beurteilung zu überneh-

men. 

Die Stadt als Trägerin der Bauleitplanung hat durch geeignete Lärmschutzmaßnah-

men sicherzustellen, dass den Erfordernissen des § 1 Absatz 5 Nr. 1 in Verbindung 

mit § 9 Absatz 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im 

Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor solchen Einwir-

kungen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen für die zu tref-

fenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen im Innen- und Außen-

wohnbereich in ausreichendem Maß Rechnung getragen wird. 

Darüber hinaus hat die Stadt mit der Festsetzung bzw. Durchführung der infolge der 

Bauleitplanung erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen auch sicherzustellen, dass die 

Straßenbaulastträger Bund und Land der umliegenden klassifizierten Straßen bei ei-

nem künftigen Neubau oder der wesentlichen Änderung der Straßen nur insoweit 

Lärmschutzmaßnahmen zu betreiben haben, als diese über das hinausgehen, was 

die Stadt im Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits hätte regeln müssen. 

▪ Während der Bauarbeiten auf dem Plangebietsgelände darf der öffentliche Verkehrs-

raum der B 41 sowie der B 269 alt und neu weder eingeschränkt noch verschmutzt 

werden und der Straßenverkehr darf weder behindert noch gefährdet werden, insbe-

sondere nicht durch das Abstellen von Geräten und durch das Lagern von 
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Baumaterialien auf Straßeneigentum. Der Vorhabenträger ist verpflichtet, Verunreini-

gungen der Fahrbahn unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen. 

▪ Alle im Zusammenhang mit dem Planungsvorhaben der Stadt entstehende Schäden 

und sich ergebende Mehraufwendungen sind unserer Straßenbauverwaltung vom 

Vorhabenträger zu ersetzen. 

▪ Gemäß der Textfestsetzungen zum Bebauungsplanentwurf sind Anlagen zur Energie 

und Warmwassergewinnung auf den Dachflächen der Gebäude zugelassen. Im Hin-

blick auf eine mögliche Anbringung der jeweiligen Module ist seitens des Vorhaben-

trägers in eigener Zuständigkeit der Gewährleistungsnachweis zu führen, dass bei 

allen Sonnenständen eine Blendbeeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Zuge 

der umliegenden klassifizierten Straßen ausgeschlossen ist. 

▪ Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass, sofern es nach der Installation der Mo-

dule zu Blendwirkungen durch Lichtreflektionen kommen sollte, seitens der Stadt 

bzw. de Vorhabenträgers entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind, um 

gefährdende Einwirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu unterbinden. Alle entste-

hende Kosten gehen zu Lasten des Vorhabenträgers. 

▪ Vorsorglich weisen wir bezüglich der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

darauf hin, dass es sich bei einer eventuellen Inanspruchnahme von Straßeneigen-

tum um eine sonstige Benutzung im Sinne des § 8 Absatz 10 FStrG handelt. Vor 

Beginn der Arbeiten an der Straße ist es erforderlich, dass zwischen dem Antragstel-

ler und unserem LBM ein entsprechender Gestattungsvertrag abgeschlossen bzw. 

eine Aufbruchgenehmigung erteilt wird und darüber hinaus die technischen Details 

der Leitungsverlegung einvernehmlich abgestimmt werden. Entsprechende Anträge 

sind an unseren LBM Bad Kreuznach über unsere örtlich zuständige Straßenmeiste-

rei Birkenfeld zu richten (Brückener Straße 21 in 55765 Birkenfeld, Mail: sm-birken-

feld@lbm-badkreuz nach.rlp.de). 

Weiterhin ist uns auch die Verlegung von Kabeln und Leitungen innerhalb der Bau-

beschränkungszone der B 41 (siehe oben) anzuzeigen. 

11. Hinweise zur Oberflächenwasserbewirtschaftung 

Durch die bestehende Bebauung und die Ausweisung von Baugebieten wird die Was-

serführung beeinträchtigt. Die Versiegelung der ehemaligen Freiflächen führt zur Ver-

schärfung der Hochwassersituation an den Unterläufen von Bächen und Flüssen und 

schränkt außerdem die Grundwasserneubildung ein. Daher ist die bestehende Bebau-

ung so weiterzuentwickeln und sind neue Baugebiete so zu erschließen, damit nicht klär-

pflichtiges Wasser, wie z. B. oberirdisch abfließendes Niederschlagswasser, in der Nähe 

des Entstehungsortes wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird. 

Die Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers in Zisternen und die Verwendung 

als Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewässerung) sind Möglichkeiten, Niederschlags-

wasser zu nutzen. 

Soweit das anfallende Niederschlagswasser (NW) nicht verwertet werden kann, soll es 

vorrangig unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, wie z. B. die hydrogeo-

logische Situation, versickert werden. Die Versickerung sollte dezentral und grundsätz-

lich über die belebte Bodenzone erfolgen. Hierzu werden Systeme empfohlen, die hohe 

Versickerungsraten erwarten lassen, wie z. B. 

▪ Rasenflächen, die als flache Mulden angelegt werden. 

▪ Profilierte Gräben, die in die örtlichen Gegebenheiten eingebunden sind. 
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Für potentiell verunreinigtes NW (z. B. aus Gewerbegebieten) ist die sachgerechte Wie-

dereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M 153 zu 

ermitteln. 

Auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Gewässerbenutzung wird 

hingewiesen. 

12. Hinweise zur Schmutzwasserbeseitigung 

Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskanalisation 

Birkenfeld mit zentraler Abwasserreinigung in der Kläranlage anzuschließen. 

Weiterhin sind bei der Erstellung der Antragsunterlagen für die Anpassung der wasser-

rechtlichen Erlaubnis Nachweise vorzulegen, aus denen die Auswirkungen des 

Schmutzwasseranfalls aus dem Bebauungsplangebiet auf im Wasserweg folgende 

Mischwasserentlastungsanlagen hervorgehen. 

13. Hinweise zu technischen Versorgungseinrichtungen 

Es ist vorgesehen, im Rahmen der Erschließungsmaßnahme und im Zuge des Straßen-

ausbaues Stromleitungen mit zu legen. Sollte die Versorgung des Gebietes mit Gas ge-

wünscht sein, so erfolgt diese über die Straße "Am Zimmerbach" und die neue Ver-

kehrstrasse in o.g. Gebiet. 

Im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung des unterirdischen Raums durch Bäume und 

Leitungen sind bei Neupflanzung von Bäumen bzw. Neubau von unterirdischen Leitun-

gen sowie Änderungen im Bestand die einschlägigen DIN-Vorschriften sowie die Merk-

blätter "DVGW-Merkblatt GW 125", "DWA-M 162" und "FGSV Nr. 939" zum Thema 

"Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" zu beachten. 

Außerdem ist der Schutzstreifen von 2 m Gesamtbreite (1 m beiderseits) zu den vorhan-

denen Stromkabeln zu beachten. 

Sollten bei der Bauausführung Änderungs- oder Sicherungsmaßnahmen notwendig wer-

den, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. den gesetzli-

chen Bestimmungen. 

Zwecks Koordinierung mit den Baumaßnahmen anderer Ver- und Entsorgungsträger 

und dem Straßenbau ist die Westnetz GmbH, Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück 

frühzeitig an der Bauvorbereitung zu beteiligen.  

14. Artenschutzrechtliche Hinweise / Gesetzliche Vorgaben 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG wird auf die Berück-

sichtigung der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben des § 24 (3) LNatSchG sowie 

des § 39 (5) BNatSchG verwiesen: 

▪ Vor einer Bau-, Sanierungs- oder Abrissmaßnahme an vorhandenen baulichen Anla-

gen im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann, dass sie als 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für be-

sonders geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vorkommen dieser beson-

ders geschützter Arten zu untersuchen. Das Ergebnis ist der unteren Naturschutzbe-

hörde rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme mitzuteilen. Werden Vorkommen festge-

stellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder Ersatz der Lebensstätte oder zur Umsiedlung 

der Tiere vorzulegen. (§ 24 (3) LNatSchG) 
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▪ Es ist verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder 

gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 

andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, auf 

den Stock zu setzen oder zu beseitigen. (§ 39 (5) BNatSchG) 

Zudem erfolgt zum Schutz von Flora und Fauna der Hinweis auf den zukünftig in Kraft 

tretenden § 41a BNatSchG: 

▪ Neu zu errichtende Beleuchtungen an Straßen und Wegen, Außenbeleuchtungen 

baulicher Anlagen und Grundstücke sowie beleuchtete oder lichtemittierende Werbe-

anlangen sind technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu verse-

hen und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen 

Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind, die nach Maßgabe einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4d Nummer 1 und 2 zu vermeiden sind. Satz 1 

gilt auch für die wesentliche Änderung der dort genannten Beleuchtungen von Stra-

ßen und Wegen, baulichen Anlagen und Grundstücken sowie Werbeanlagen. Beste-

hende Beleuchtungen an öffentlichen Straßen und Wegen sind nach Maßgabe einer 

Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4d Nummer 3 um- oder nachzurüsten. 
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D. ANHANG PFLANZLISTEN 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Listen 

sind nicht abschließend. 

Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Ver-

wendung von einheimischen Gehölzen.  

In diesem Zusammenhang wird auf § 40 BNatSchG verwiesen, wonach ab dem 1. März 

2020 nur gebietseigene Gehölze aus dem Vorkommensgebiet Nr. 42 (Westdeutsches 

Bergland und Oberrheingraben) zu verwenden sind. Das Ausbringen gebietsfremder 

Pflanzen in der freien Natur bedarf einer Genehmigung der zuständigen Behörde.  

Ebenso ist bei der Ausbringung von Saatgutmischungen auf die Verwendung von au-

tochthonen Mischungen (aus der Herkunftsregion Nr. 9 - Oberrheingraben mit Saarpfäl-

zer Bergland) zu achten. 

Für Gartenflächen können durchaus auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte 

darauf geachtet werden, dass möglichst robuste und einfach blühende Arten und Sorten 

gepflanzt werden, die vorzugsweise durch ihre Blüte, Frucht und Dornen/Stacheln be-

sonderen Lebensraum für Vögel und Insekten bieten. Qualifizierte Baumschulen bieten 

hierzu Beratung an. 

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gem. den Gütebestimmungen des BdB 

(Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit 

der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen. In der Regel ist bei Ge-

hölzpflanzungen ein Raster von 1,5 x 1,5 m einzuhalten bzw. 1 Strauch auf 2 m2 zu 

rechnen. 

Soweit der vorliegende Bebauungsplan nichts anderes regelt oder im Sinne des § 1 

LNRG nichts anderes vereinbart wurde, ist auf die Einhaltung der Grenzabstände nach 

dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47) zu achten. 

1. Pflanzliste A: Maßnahme M1 - Entwicklung eines Gehölzstreifens als Eingrünung 

zur B41 hin 

Bäume 1. Ordnung 

Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv, Stammumfang 12 bis 14 cm, mit Ballen 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Juglans regia Walnuss 

Quercus robur Stieleiche 

 

Bäume 2. Ordnung  

Pflanzqualität: Heister, 2xv, Höhe 175 bis 200 cm 

Acer campestre Feldahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Malus silvestris Wildapfel 

Prunus avium Wildkirsche 

Pyrus pyraster Wildbirne 

 
2  Gemäß „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit, 01/2012 
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Sträucher  

Pflanzqualität: Strauch, 2xv, Höhe 100 bis 125 cm 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonimus europaeus Pfaffenhütchen 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

2. Pflanzliste B: Maßnahme M2 - Anpflanzung eines Gehölzstreifens als Eingrünung 

auf privater Gewerbefläche 

Bäume  

Pflanzqualität: Hochstamm, 3xv, Stammumfang 12 bis 14 cm, mit Ballen 

Acer campestre Feldahorn 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Juglans regia Walnuss 

Malus silvestris Wildapfel 

Prunus avium Wildkirsche 

Pyrus pyraster Wildbirne 

Quercus robur Stieleiche 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 

Sträucher  

Pflanzqualität: Strauch, 2xv, Höhe 100 bis 125 cm 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonimus europaeus Pfaffenhütchen 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

 

3. Pflanzliste C: Maßnahme M4 - Begrünung der Baugrundstücke 

Bäume  

Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 16 bis 18 cm, mit Ballen 
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Die Auswahl der nachfolgenden Bäume erfolgte unter den Aspekten Trockenheitsresis-

tenz sowie Winterhärte3     

Acer campestre Feldahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus mas Kornelkirsche 

Corylus colurna Baum-Hasel 

Gleditsia triacanthos Gleditschie 

Sorbus aria ’Magnifica‘ Echte Mehlbeere 

Tilia cordata i.S. Winterlinde 

Tilia tomentosa ’Brabant‘ Silberlinde 

 

Sträucher  

Pflanzqualität: Strauch, 2xv, Höhe 100 bis 125 cm 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonimus europaeus Pfaffenhütchen 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

4. Pflanzliste D: Maßnahme M5 - Dachbegrünung 

Die extensive Dachbegrünung sollte mit einer niedrigbleibenden Gräser- / Kräutermi-

schung für Dachflächen erfolgen. Hierbei sollte auf die geprüfte Mischung RSM 6.1 Ex-

tensive Dachbegrünung (Regelaussaatmenge: 5 g / qm) gemäß den Regelsaatgutmi-

schungen der Forschungs-gesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. 

(FLL) erfolgen. Diese garantieren eine ausgewogene Mischung mit standortgerechten 

Gräser- und Kräuterarten mit gutem Anwuchsergebnis. Der Ansaat können Sedum-

Sprossen beigemischt werden. 

 

Alternativbepflanzung Fassadenbegrünung 

Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde 

Clematis in Sorten Waldrebe 

Hedera helix Efeu 

Lonicera henrii Jelängerjelieber 

Parthenocissus spec. Wilder Wein 

Rosa spec. Kletterrosen 

5. Pflanzliste E: Maßnahmen Mex1 und Mex2 

Bäume  

 
3  Stadtbäume – Fit für die Zukunft, Baumschule Lorenz v. Ehren GmbH & Co. KG, Hamburg 
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Pflanzqualität: Hochstamm, 2x v, Stammumfang 10 bis 12 cm, mit Ballen 

Juglans regia Walnuss 

Malus silvestris Wildapfel 

Prunus avium Vogelkirsche 

Pyrus pyraster Wildbirne 

Sorbus aria Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Sorbus domestica Speierling 

Sorbus torminalis Elsbeere 

 


